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Erstes Kapitel 

Der Zusammenhang des Schadensausgleichs 
mit der sozialen Sicherung 

(Einleitung) 

1.1. Die mangelhafte Koordination sozialer 
Sicherungsleistungen mit Restitutionsleistungen 

1.1.1. Entscbädigungsleistungen als Bestandteil des Sozialleistungssystems 

Die theoretischen Begründungen für Leistungen der sozialen Siche-
rung lassen sich - zwar formelhaft, aber ohne sie durch Vereinfachung 
zu verfälschen - dahin zusammenfassen, daß es stets um die Deckung 

1. des normalen laufenden Lebensunterhaltes und/oder 
2. eines außerordentlichen, aber unabweisbaren oder erwünschten 

und darum förderungswürdigen Aufwandes, vorwiegend zur Siche-
rung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, 

gehe, die nicht beziehungsweise nicht mehr durch Beteiligung am Pro-
duktionsprozeß, das heißt durch ein marktmäßig verdientes Einkom-
men, in angemessener Weise sichergestellt sei. Wer solcher Sicherung 
bedarf, wie sie finanziert werden soll, durch welche Leistungshöhe sie 
zu erreichen ist und ähnliche Fragen werden dabei im einzelnen höchst 
unterschiedlich beantwortet. Nahezu einheitlich ist jedoch, daß von 
einem - zumindest residual immanenten - versicherungsähnlichen 
Äquivalenzprinzip her gedacht, das heißt die Leistungsberechtigung in 
der Regel von einer Mindestdauer der Beteiligung an der Finanzierung 
des Systems abhängig gemacht wird. Das setzt voraus, daß normale Le-
bensabläufe im Rahmen normaler Wirtschaftsabläufe vorgestellt wer-
den, so daß auch eine in sich geschlossene, systematische Konzeption für 
die Unterhalts- und Aufwands-Sicherung in den "normalen Wechsel-
fällen" entwickelt werden kann. "Normal" heißt dabei - wiederum 
formelhaft ausgedrückt - daß Katastrophen Einzelfälle, individuelle 
Schicksalsschläge bleiben. 

In den praktisch realisierten sozialen Sicherungssystemen - und ins-
besondere in der Bundesrepublik Deutschland - gibt es jedoch dane-
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ben eine Reihe von Leistungen, die anders konstruiert und motiviert 
sind: Als "Ausgleich für Schäden, die eine begrenzte Gruppe von Indivi-
duen aufgrund eines von der Allgemeinheit zu verantwortenden Sach-
verhalts getroffen hat"l. Solche Leistungen zum Ausgleich von Schäden 
haben daher einen völlig anderen Ausgangspunkt und - insbesondere 
rechtlichen - Rechtfertigungsgrund als "normale" Sozialleistungen: 
Sie sind nicht, wie die letzteren, grundsätzlich auf die - wenn auch 
nur durchschnittliche und aufgrund bestimmter einfacher Indizien ver-
mutete - Situation des Leistungsempfängers bezogen, sondern auf die 
Ursache seiner Situation. Sie sind nicht vom Schaden des Ausgleichsbe-
rechtigten, sondern vom Schuldanteil und von der Belastbarkeit des als 
ausgleichspflichtig Deklarierten her konzipiert, selbst wenn dabei im 
Einzelfall die Leistung nach dem Schaden bemessen wird. Ihr Rechts-
grund ist ein "ungleich belastendes und daher ausgleichspflichtiges 
Sonderopf.er", das die Geschädigten "für die Gemeinschaft erbracht 
haben bzw. haben hinnehmen müssen, ... und zwar i. S. eines Integri-
tätsverlustes mit materiellen und immateriellen Komponenten"2, so daß 
als Rechtsfolge grundsätzlich eine restitutio ad integrum zu erwarten 
und anzustreben ist. 

Werden solche Restitutionsleistungen als "Sonderversorgungen"3 oder 
andere Sondersysteme, die auf die Causa einer Schädigung abgestellt 
sind, neben einem allgemeinen sozialen Sicherungssystem etabliert, das 
kausal unspezifisch, ohne Bezug auf die Ursachen bestimmter, Sozial-
leistungen auslösender Zustände und Lebenssituationen konstruiert ist, 
so werden mehrere Ansprüche aus den verschiedenen Leistungssyste-
men immer gleichzeitig bei einer geschädigten Person zusammentreffen, 
wenn nicht die Grundprinzipien zumindest eines dieser Systeme durch 
Ausschlußvorschriften durchbrochen werden. 

Denkt man nur vom Rechtsgrund her, der bei den allgemeinen Sy-
stemen in der Regel in irgendeiner Form von (solidarischer) Selbstvor-
sorge durch Beteiligung an ihrer Finanzierung, bei den Sondersyste-
men dagegen im Verschulden des Schädigers besteht, so muß man fol-
gern, daß solche "Kumulationen von Sozialleistungen durchaus sachge-
recht sind"', weil ja "die Entschädigungsleistung ... ihrer Zielsetzung 
nach ausgleichend zum normalen Einkommen hinzutreten" sollG, auch 

1 Sozialenquete, Tz. 306. 
2 Rohwer-Kahlmann und Frentzel, Soziale Sicherheit, S. 33. 
S So nennt Bogs im Gegensatz zur Staatsbürgerversorgung diejenigen Ver-

sorgungseinrichtungen, die "Leistungen zum Ausgleich bestimmter Schäden, 
die wiederum aus einer ganz bestimmten Ursache erwachsen sind", gewäh-
ren (Grundfragen, S. 20 f.). Die gleichen Begriffe benutzt Wolff (vgl. Verwal-
tungsrecht III, S. 148-150 und 172-185). 

4 Rohwer-Kahlmann und Frentzel, Soziale Sicherheit, S. 35. 
5 Auerbach, Zusammenhänge, S. 52. 
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zum normalen Renteneinkommen. Geht man dagegen von den Lebens-
verhältnissen des geschädigten Individuums aus, von der Hilfe, derer 
es bedarf, um den Schaden zu überwinden oder trotz des Schadens be-
friedigend oder wenigstens erträglich existieren zu können, so wird 
man zumindest die Vorfrage stellen, ob unterschiedliche Ursachen sonst 
gleichartiger Schäden wirklich eine angemessene Begründung für Lei-
stungsdifferenzierungen sind. 

Dieser Gegensatz zwischen dem Denken von juristischen Kausalitäts-
konstruktionen und von personalen Existenzbedingungen her, zwischen 
einem von Schadensverursachungen her argumentierenden "Restitu-
tionsprinzip" und dem von der - wenn auch typisierten und standardi-
sierten - sozialen Situation einzelner ausgehenden normalen Siche-
rungsprinzip ist der grundlegende Aspekt, von dem die hier vorgelegte 
Studie ausgeht. Ein solcher Ansatz erscheint 

1. im Hinblick auf den Stand der sozialpolitischen Diskussion insofern 
aktuell und neuer Überlegungen dringend bedürftig, als das Inter-
esse an einer Koordination oder vielleicht sogar Integration der ver-
schiedenen Sozialleistungen merklich abgeflaut ist, jedoch wieder 
belebt zu werden verdient, wenn man sich mit der Selbstbeschrän-
kung der Sozialpolitiker, die sich weitgehend auf die partikulare 
Konservierung oder Renovierung bestehender Institutionen zurück-
gezogen haben, nicht zufrieden geben will, 

2. wissenschaftlich begründet und gerechtfertigt, weil das in den fünf-
ziger Jahren mit Leidenschaft diskutierte Phänomen der "Verflech-
tung der Sozialleistungen"6 keineswegs verschwunden, für rationale 
Gestaltungen des Sozialleistungssystems aber nach wie vor von be-
sonderer Relevanz ist, 

3. ein besonderes, seine Wahl letztlich begründendes Gewicht durch 
die Beobachtung zu erlangen, daß das Restitutionsprinzip eine ex-
pansive Tendenz hat und eine umso allgemeinere Gültigkeit bean-
sprucht, je mehr Schädigungen und Verluste einzelner als Folge ge-
sellschaftlicher Entwicklungen, Aktionen und Unterlassungen be-
griffen werden. 

1.1.2. Die Notwendigkeit einer umfassenden Problemdetinition 

Diese Gesichtspunkte werden im folgenden näher zu erläutern und 
zu begründen sein. Es wäre jedoch eine unzulässige oder zumindest un-
gerechtfertigte und unmotivierte Verengung der Gesamtproblematik, 
wenn sie nur in dem - teilweise historisch zufälligen - institutionellen 

• Vgl. dazu insbesondere Mackenroths unter diesem Titel veröffentlichte 
Untersuchung. 


